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 Veröffentlicht am 03.07.1996

Norm

StGB §302

Rechtssatz

Konkretes staatliches Recht ist auch die Verhinderung der Benützung einer bewilligungsp2ichtigen baulichen Anlage

ohne Benützungsbewilligung, die ihrerseits von der vorschriftsgemäßen Errichtung des Bauwerkes abhängt. Dieses

Recht kann auch durch Unterlassung (§ 2 StGB) geschädigt werden.
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